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UVEK Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und
Kommunikation

VBS Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und
Sport

UNO Organisation der Vereinten Nationen
WTO Welthandelsorganisation
SECO Staatssekretariat für Wirtschaft
APK-SR Aussenpolitische Kommission des Ständerates
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APK-NR Aussenpolitische Kommission des Nationalrates
EU Europäische Union
EMRK Europäische Menschenrechtskonvention
GPDel Geschäftsprüfungsdelegation
DEZA Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit
KMU Kleine und mittlere Unternehmen
EDA Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten
WBF Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung
WEF World Economic Forum
NATO North Atlantic Treaty Organization
ILO Internationale Arbeitsorganisation
EBWE Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung
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(bis 2010: Strategischer Nachrichtendienst und Dienst für Analyse und
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IZA Internationale Zusammenarbeit
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DETEC Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et
de la communication

DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la population et
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ONU Organisation des Nations unies
OMC Organisation mondiale du commerce
SECO Secrétariat d'Etat à l'économie
CPE-CE Commission de politique extérieure du Conseil des Etats
OSCE Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe
ONG Organisation non gouvernementale
CER-CE Commission de l'économie et des redevances du Conseil des Etats
OCDE Organisation de coopération et de développement économiques
CPE-CN Commission de politique extérieure du Conseil national
UE Union européenne
CEDH Convention européenne des droits de l'homme
DélCDG Délégation des Commissions de gestion
DDC Direction du développement et de la coopération
PME petites et moyennes entreprises
DFAE Département fédéral des affaires étrangères
DEFR Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche
WEF World Economic Forum
OTAN L'Organisation du traité de l'Atlantique nord
OIT Organisation internationale du travail
BERD Banque européenne pour la reconstruction et le développement
SRC Service de renseignement de la Confédération

(à 2010: Service de renseignement stratégique et Service d'analyse et de
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CI coopération internationale
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LEI Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration
Fedpol Office fédéral de la police
MOAN Moyen-Orient et l'Afrique du Nord
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Allgemeine Chronik

Aussenpolitik

Aussenpolitik

Jahresrückblick 2021: Aussenpolitik

Nach dem Jahr 2020, das auch im Bereich der Aussenpolitik mehrheitlich von der
Covid-19-Pandemie dominiert worden war, kehrten 2021 wieder andere Themen ins
Scheinwerferlicht zurück. Allen voran gewannen die Beziehungen zur EU aufgrund
unvorhergesehener Ereignisse an Salienz. Die Zeitungsanalyse 2021 von Année Politique
Suisse unterstreicht diese Entwicklung eindrücklich: Zeitungsartikel zu den
Beziehungen zwischen der Schweiz und Europa machten im vergangenen Kalenderjahr
rund die Hälfte aller Artikel im Themenbereich Aussenpolitik aus (vgl. Abbildung 2 der
APS-Zeitungsanalyse 2021 im Anhang). 

Hauptgrund für die Prominenz der bilateralen Beziehungen in den Medien dürfte das
Ende der Verhandlungen über das Rahmenabkommen mit der EU im Mai 2021 gewesen
sein. Zwar widerspiegelte der mediale Tonfall nach dem Treffen zwischen
Bundespräsident Parmelin und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen Ende April
die Hoffnung, dass sich die Verhandlungen in eine weitere Runde würden retten
können, doch die Reaktionen aus Politik und Wirtschaft zeigten die verhärteten Fronten
in der Diskussion in der Schweiz auf. Auch das Parlament übte Ende April/Anfang Mai
zunehmend Druck auf den Bundesrat aus, endlich neue Ansätze in die seit längerem
blockierten Verhandlungen zu bringen. Ein Abbruch der Verhandlungen schien für den
Bundesrat schliesslich angesichts der bestehenden Differenzen unvermeidlich, wobei
die einseitige Entscheidung von der EU überhaupt nicht begrüsst wurde. Verschiedene
politische und zivilgesellschaftliche Akteure wie die SP und die Operation Libero
drängten nach dem Verhandlungsabbruch auf neue Lösungsansätze, der
polarisierendste zielte gar auf einen EU-Beitritt ab. Eine in der Folge rasch ergriffene
Massnahme betraf die seit 2019 blockierte zweite Kohäsionsmilliarde, die auf Initiative
des Bundesrats in der Herbstsession von beiden Räten freigegeben wurde. Nachdem
dieser zweite Schweizer Beitrag aufgrund der Nichtverlängerung der Börsenäquivalenz
2019 blockiert worden war, erhoffte sich der Bundesrat von der Freigabe nun die
Assoziierung an Horizon Europe.

Die Verschlechterung der Beziehungen zur EU hatte sich zu Beginn des Jahres noch
nicht unbedingt abgezeichnet. Im März hatte der Bundesrat die Botschaft zur Prümer
Zusammenarbeit und dem Eurodac-Protokoll veröffentlicht und damit die Grundlage
für eine vertiefte Kooperation mit der EU in Sachen Kriminalitätsbekämpfung gelegt.
Diese waren in den beiden Räten unbestritten und wurden einstimmig angenommen.
Auch ein weiteres Geschäft im Rahmen der Schengen-Weiterentwicklung, die
Interoperabilität zwischen den EU-Informationssystemen, fand im Ständerat eine
grosse Mehrheit. Etwas umstrittener gestalteten sich die Ratsdebatten über die
Schweizer Beteiligung an der Weiterentwicklung von Frontex und über eine dafür nötige
Revision des AIG. Da die Räte und die vorberatenden Kommissionen der EU-
Migrationspolitik kritisch gegenüberstanden, brachten sie Ausgleichsmassnahmen in die
Vorlage ein, um der humanitären Tradition der Schweiz gerecht zu werden. In der Folge
wurde vor allem über deren Ausgestaltung diskutiert und weniger über den Frontex-
Beitrag, der personelle und finanzielle Mittel umfasste und aufgrund der drohenden
Beendigung der Schengen-Assoziierung bei einer Nichtübernahme unbestritten
schien.

Deutlich positiver als die EU-Politik liest sich die Bilanz der Schweiz im Hinblick auf die
Kooperation mit einzelnen europäischen Staaten. Die bilateralen Beziehungen zum
Vereinigten Königreich im Nachgang des Brexit nahmen 2021 weiter Form an. Im Januar
nahm der Ständerat als Zweitrat eine Motion Cottier (fdp, NR) an, die eine vertiefte
Handelsbeziehung im Rahmen der «Mind the Gap-Strategie» des Bundesrats verlangte.
Zudem veröffentlichte der Bundesrat im Juni die Botschaft zum Abkommen mit dem
Vereinigten Königreich über die Mobilität von Dienstleistungserbringenden, durch das
die Schweiz einen vereinfachten Zugang zum britischen Arbeitsmarkt erhalten soll.
Dieses nahm die kleine Kammer in der Wintersession einstimmig an. Auch die Nutzung
des französischen Satellitensystems «Composante Spatiale Optique» wurde von
beiden Räten ohne grösseren Widerstand angenommen. 

BERICHT
DATUM: 31.12.2021
AMANDO AMMANN
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Auch in der Aussenwirtschaftspolitik ereignete sich im vergangenen Jahr einiges,
angefangen mit der Abstimmung über das Freihandelsabkommen mit Indonesien,
welches die Schweizer Bevölkerung im März mit 51.6 Prozent Ja-Stimmen knapper als
erwartet annahm. Deshalb werteten auch die unterlegenen Gegner und Gegnerinnen
des Abkommens dieses Resultat als Erfolg, insbesondere im Hinblick auf das
Freihandelsabkommen mit dem Mercosur, welches gemäss geltender Gesetzgebung
automatisch dem fakultativen Referendum unterstellt werden soll. Erwähnenswert war
im Kontext des Aussenhandels auch die Anpassung des Embargogesetzes, durch die das
Einfuhrverbot von Feuerwaffen, Waffenbestandteilen, Munition und weiteren Gütern
aus Russland und der Ukraine fortgeführt werden konnte und die es dem Bundesrat
erlaubt, in vergleichbaren Situationen nicht mehr die Bundesverfassung für ein
Embargo bemühen zu müssen. 

Deutlich weniger Veränderungen als in anderen Jahren gab es bei den Beziehungen zu
internationalen Organisationen. Hervorzuheben ist hier die Sistierung des UNO-
Migrationspakts durch den Ständerat, welcher die Ergebnisse der Subkommissionen der
aussenpolitischen Kommissionen zum Thema «Soft Law» abwarten wollte. Ebenfalls von
Bedeutung waren die Bewilligung der von der WAK-SR geforderten ständigen
parlamentarischen Delegation bei der OECD durch die beiden Räte in der
Herbstsession und die Ratifikation der ILO-Übereinkommen 170 und 174.

Einen Bedeutungsaufschwung erlebten die bilateralen Beziehungen der Schweiz mit
China, was sich in einer Vielzahl an parlamentarischen Vorstössen äusserte. Auslöser für
die rege Tätigkeit des Parlaments war die mit Spannung erwartete Publikation der
Schweizer China-Strategie im März. Diese wurde unter anderem für ihren unklaren
Umgang mit den chinesischen Menschenrechtsverletzungen kritisiert, weshalb die
aussenpolitischen Kommissionen der Räte selbst aktiv wurden. Bereits vor
Veröffentlichung der China-Strategie hatte die APK-NR in der Frühjahrssession einen
Bericht zur Umsetzung des bilateralen Menschenrechtsdialogs eingefordert – mit
diesem sollte die China-Strategie beurteilt werden. Auch die Situation der tibetischen
Exilgemeinschaft in der Schweiz, die laut APK-NR unter der zunehmenden
Einflussnahme Chinas leidet, wurde in der Frühjahrssession thematisiert. Kurz darauf
engagierte sich die APK-NR auch in diesem Themenfeld: Mittels Motion forderte sie
einen stärkeren Fokus der Schweiz auf die Förderung der Menschenrechte in China, der
auch in der Schweizer China-Strategie zum Ausdruck kommen sollte. Die Motion wurde
vom Nationalrat zwar befürwortet, aber vom Ständerat abgelehnt. Die APK-NR war es
auch, die den Bundesrat im Sommer mit einem Postulat ins Schwitzen brachte, das die
Prüfung von vertieften Beziehungen mit Taiwan – unter anderem auf politischer Ebene
– forderte, was ganz und gar nicht zur Ein-China-Politik der Schweiz passte und vom
Bundesrat daher abgelehnt wurde. Anders sah dies der Nationalrat, der das Postulat
überwies. Etwas allgemeiner ging die APK-SR vor, die in einer von ihrem Rats bereits
unterstützten Motion eine Institutionalisierung des zwischenstaatlichen Austauschs und
der Koordination von Schweizer Akteuren mit China verlangte, um die politische
Kohärenz der China-Politik sicherzustellen. 

Zu kleineren Ausschlägen in der APS-Zeitungsanalyse 2021 führten zudem die Guten
Dienste der Schweiz (vgl. Abbildung 1). Im Juni fand in Genf das viel beachtete Treffen
zwischen US-Präsident Biden und dem russischen Präsidenten Putin statt, das von den
Bundesräten Cassis und Parmelin genutzt wurde, um die Bedeutung des internationalen
Genfs als Standort für interdisziplinäre Kooperation hervorzuheben. Im August
verstärkte sich die Berichterstattung in diesem Themenbereich aufgrund der durch die
Machtübernahme der Taliban ausgelösten Krise in Afghanistan. In deren Wirren
evakuierte die Schweiz ihr DEZA-Kooperationsbüro in Kabul und vergab den lokalen
Mitarbeitenden der Schweizer Aussenstellen insgesamt 230 humanitäre Visa. Im
Bereich der Menschenrechte hatte der Bundesrat noch vor diesen beiden
Grossereignissen die Leitlinien Menschenrechte 2021-2024 publiziert. 

Die vorübergehenden Lockerungen der globalen Corona-Massnahmen machte sich im
EDA vor allem anhand der Auslandreisen von Aussenminister Cassis bemerkbar. Nach
einem mageren 2020 schien der EDA-Vorsteher 2021 einiges nachzuholen und reiste in
mehrere Länder, die im Fokus der Schweizer MENA-Strategie standen, darunter
Algerien, Mali, Senegal, Gambia, Irak, Oman, Libanon, Libyen und Saudi-Arabien. Von
besonderer Bedeutung war der Staatsbesuch in der Ukraine, den Cassis zum Anlass
nahm, um den Vorbereitungsprozess für die Ukraine-Reformkonferenz 2022
einzuläuten. 1
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In der Frühjahrssession 2022 reagierte das Parlament auf den russisch-ukrainischen
Konflikt, der im Februar desselben Jahres mit dem Ausbruch bewaffneter
Kampfhandlungen eskaliert war. Sowohl der Nationalrat (PAG 22.023) wie auch der
Ständerat (PAG 22.024) verfassten unter dem Titel «Für einen sofortigen
Waffenstillstand in der Ukraine» eine öffentliche Erklärung. Darin verurteilten die Räte
den russischen Angriffskrieg; forderten die Vereinbarung eines sofortigen
Waffenstillstands; unterstrichen die Bedeutung des völkerrechtlich basierten globalen
Sicherheitssystems; appellierten an die Konfliktparteien, das humanitäre Völkerrecht zu
respektieren; solidarisierten sich mit der ukrainischen Bevölkerung; forderten den
Bundesrat dazu auf den Druck auf Russland durch die Übernahme der EU-Sanktionen
zu erhöhen; und verlangten, dass die Schweiz Flüchtlinge aufnehmen und ihre
humanitäre Hilfe anbieten müsse. 

Im Nationalrat forderte eine Minderheit Rutz (svp, ZH) die Ablehnung der Erklärung.
Eine weitere Minderheit Reimann (svp, SG) verlangte die Rückweisung an die
Kommission und die Erarbeitung eines Entwurfs, der es der Schweiz erlaube, den
Entscheid über Sanktionen unabhängig von der EU zu treffen. Nationalrat Reimann
argumentierte, dass eine «generelle Abstützung auf (sich laufend ändernde) EU-
Sanktionslisten» nicht mit der Schweizer Verfassung, dem Embargogesetz oder der
Schweizer Unabhängigkeit und Neutralität vereinbar sei. Minderheitsführer Rutz vertrat
hingegen die Ansicht, dass die Schweiz im Rahmen dieses Konflikts am meisten
beitrage, wenn sie an ihrer Neutralität festhalte und ihre Guten Dienste zum Einsatz
bringe. Aussenminister Cassis machte klar, dass er es nicht als neutral erachte, «einem
Aggressor in die Hände zu spielen», und begründete damit die vollständige Übernahme
der EU-Sanktionen. Als Depositarstaat der Genfer Konventionen könne die Schweiz
nicht untätig bleiben, wenn diese «mit Füssen getreten werden», so Cassis weiter. Der
Nationalrat lehnte Reimanns Minderheitsantrag in der Folge mit 140 zu 54 Stimmen ab,
jenen von Gregor Rutz mit 147 zu 41 Stimmen (bei 8 Enthaltungen), womit die Erklärung
angenommen wurde.

Im Ständerat gingen sechs Anträge ein, die verschiedene Passagen der Erklärung
inhaltlich anpassen oder ergänzen wollten. Ständeratspräsident Hefti (fdp, GL) erklärte,
dass der Text der Erklärung aus reglementarischen Gründen nicht im Rahmen der
Ratsdebatte geändert werden könne, weshalb man für jede Version einen separaten
Beschluss fassen müsse. Die vier gleichlautenden Anträge Bischof (mitte, SO),
Sommaruga (sp, GE), Vara (gp, NE) und Müller (fdp, LU) entsprachen dem Antrag, der
vom Nationalrat am Vortag angenommen worden war. Marco Chiesa (svp, TI) wollte
hingegen auf die Übernahme der EU-Sanktionen verzichten. Thierry Burkart (fdp, AG)
ergänzte die nationalrätliche Version um einen Zusatz zu den humanitären Diensten der
Schweiz vor Ort und der Flüchtlingsaufnahme. Letzterer Vorschlag fand grossen
Anklang, sodass Bischof, Sommaruga, Müller und Vara ihre Anträge zurückzogen. Der
Antrag Chiesa wurde mit 37 zu 5 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) deutlich abgelehnt,
während die Version Burkart mit 38 Stimmen (bei 6 Enthaltungen) einstimmig
angenommen wurde. 2

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 28.02.2022
AMANDO AMMANN

Am 23. Februar 2022 verurteilte die Schweizer Regierung erstmals öffentlich das
völkerrechtswidrige Vorgehen Russlands in der Ostukraine. Der Bundesrat beobachte
die Lage wegen der Eskalationsgefahr mit grosser Sorge und setze sich für eine
friedliche Lösung des Konflikts ein, unter anderem durch die Unterstützung der OSZE.
Um der Umgehung der EU-Sanktionen gegen Russland vorzubeugen, werde man die
Sanktionen analysieren und anschliessend entscheiden, wie man zu verfahren habe. Der
Bundesrat verwies in seiner Medienmitteilung auf das Embargogesetz, auf dessen
Grundlage der Bund Zwangsmassnahmen erlassen könne, um Sanktionen der UNO, der
OSZE oder der wichtigsten Handelspartner durchzusetzen. 
Tags darauf veröffentlichte der Bundesrat eine Erklärung von Bundespräsident Cassis,
in der er sich zum bewaffneten Konflikt in der Ukraine äusserte. Der Bundesrat
verurteile die Intervention Russlands «aufs Schärfste» und rufe die Konfliktparteien
dazu auf, das humanitäre Völkerrecht zu respektieren, so Cassis. Er nahm auch Bezug
auf die zusätzlich erlassenen Sanktionen der EU gegen Russland. Diese hatte Finanz-
und Reisesanktionen gegen Banken und Geschäftspersonen sowie gegen Mitglieder der
Duma, der Armee und der Regierung erhoben, aber auch Handelsrestriktionen
bezüglich der Regionen Donetsk und Luhansk erlassen. Zudem wurde der Zugang zum
europäischen Finanz- und Kapitalmarkt für die russische Regierung und die Zentralbank
beschränkt. Der Bundespräsident kündigte an, dass die Schweiz diese Sanktionen in
Form von «Umgehungsverhinderungsmassnahmen» in die Verordnung zur
Verhinderung der Umgehung der EU-Sanktionen aus dem Jahr 2014 übernehmen

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 28.02.2022
AMANDO AMMANN
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werde. Man werde die Liste der von der EU sanktionierten Personen und Unternehmen
grundsätzlich übernehmen. Auf Nachfrage der anwesenden Journalistinnen und
Journalisten bei der Pressekonferenz konnte Cassis in der Folge jedoch nicht
bestätigen, dass die Schweiz die EU-Sanktionen übernehmen werde. Laut Sonntagsblick
und Republik gebe es keine Grundlage für die Genehmigung von konkreten Sanktionen,
weil Wirtschaftsminister Parmelin dem Gesamtbundesrat aus Versehen keinen
formellen Antrag dazu vorgelegt habe. Wie die Sonntagszeitung berichtete, lud die APK-
NR Aussenminister Cassis in der Folge zu einer ausserordentlichen Sitzung ein, an der
er die Sanktionspolitik der Schweiz rechtfertigten sollte. Während in allen Parteien eine
Mehrheit für die Übernahme von Sanktionen vorhanden sei, lehne die SVP dies unter
Berufung auf die Schweizer Neutralität ab, so die Sonntagszeitung weiter. Alt-Bundesrat
Blocher verurteilte indes die Sanktionsübernahme in der Aargauer Zeitung und betonte,
die Schweiz sei dadurch eine «Kriegspartei» geworden. 
Die zurückhaltende Reaktion des Bundesrats stiess bei den meisten Parteien und der
Bevölkerung auf Unverständnis und sorgte für Kritik. Der Sonntagsblick zitierte Mitte-
Präsident Gerhard Pfister (mitte, ZG), für den die Massnahmen nicht weit genug gingen,
und FDP-Präsident Burkart (fdp, AG), der eine vollumfängliche Übernahme der EU-
Sanktionen forderte. In Bern kam es zur grössten Friedensdemonstration seit dem
Irakkrieg im Jahr 2003, an der nicht mit Kritik am Bundesrat gespart wurde. Auch
aussenpolitisch wurde Druck auf den Bundesrat ausgeübt: Sowohl die USA wie auch die
EU brachten dem Vorgehen des Bundesrats wenig Verständnis entgegen. EU-
Botschafter Mavromichalis ermutigte die Schweiz, «Mut und Entschlossenheit» zu
zeigen und die EU-Sanktionen zu unterstützen. Die stellvertretende Aussenministerin
der USA – Wendy Sherman – ging sogar noch weiter und suchte ein direktes Gespräch
mit Staatssekretärin Livia Leu, um die Lage in der Ukraine zu besprechen. 

Nur vier Tage später reagierte der Bundesrat im Rahmen einer ausserordentlichen
Sitzung auf die dramatische Lage in der Ukraine und beschloss die Übernahme der
Sanktionspakete der EU gegen Russland sowie Hilfsgüterlieferungen für die
ukrainische Bevölkerung. Die Schweiz setzte mit sofortiger Wirkung die Güter- und
Finanzsanktionen der EU um, was zur Folge hatte, dass die Vermögen der sanktionierten
Personen und Unternehmen gesperrt und die Eröffnung neuer Geschäftsbeziehungen
verboten wurden. Gegen Präsident Putin, Premierminister Mishustin und
Aussenminister Lavrov wurden aufgrund schwerwiegender Verstösse gegen das
Völkerrecht zusätzliche Finanzsanktionen erlassen. Das Einfuhr-, Ausfuhr- und
Investitionsverbot, das seit 2014 für das Gebiet der Krim angewendet wurde, erweiterte
der Bundesrat auf die Regionen Donezk und Luhansk. Ausserdem entschied der
Bundesrat, das Abkommen über Visaerleichterungen mit Russland teilweise zu
suspendieren und Einreiseverbote gegen verschiedene Personen zu erlassen, die einen
Bezug zur Schweiz hatten und Vladimir Putin nahestanden. Im Sinne der
Luftraumsperrungen anderer europäischer Länder wurde auch der schweizerische
Luftraum für sämtliche russischen Flüge gesperrt, mit Ausnahme von Flugbewegungen
für humanitäre, medizinische und diplomatische Zwecke. Trotz der in diesem Ausmass
bisher noch nie dagewesenen Sanktionsübernahmen betonte der Bundesrat, dass er
die Neutralität bei seiner Entscheidung berücksichtigt habe und die Schweiz auch
weiterhin mit ihren Guten Diensten zur Lösung des Konflikts beitragen wolle. Dieser
Kurswechsel wurde in den Medien positiv aufgenommen, wenngleich der Bundesrat für
seine Zögerlichkeit kritisiert wurde. Die AZ bezeichnete den Entscheid als «Berner
Pirouette», während die WOZ die Entscheidfindung der Exekutive mit einem tagelangen
Irrlauf verglich. Aussenminister Cassis verteidigte sich im Interview mit dem
Sonntagsblick Anfang März und argumentierte, dass der Bundesrat «selten etwas so
Wichtiges so schnell entschieden» habe. Er warb für Verständnis, denn der Bundesrat
habe zuerst einen Weg finden müssen, so weit wie möglich mit der EU mitzuziehen,
ohne die Neutralität zu verletzen und damit die Handlungsfähigkeit der Schweizer
Diplomatie einzuschränken. 

Es sollte nicht lange dauern, bis die Schweizer Exekutive am 4. März das
Sanktionsregime wiederum dem neusten Stand der EU anpassen musste. Der
Bundesrat beschloss daher die Totalrevision der «Verordnung über Massnahmen im
Zusammenhang mit der Situation in der Ukraine». Neu war der Export aller doppelt (zivil
und militärisch) verwendbarer Güter nach Russland verboten und zwar unabhängig vom
Endverwendungszweck oder dem Endverwender. Auch die Ausfuhr von Gütern, die zur
militärischen oder technologischen Stärkung Russlands oder zur Entwicklung des
Verteidigungs- und Sicherheitssektors beitragen könnten, untersagte der Bundesrat.
Darunter fielen auch die Vermittlung oder das Bereitstellen von Finanzmitteln und die
Erbringung technischer Hilfe. Weitere Ausfuhrverbote betrafen Güter und
Dienstleistungen im Ölsektor und in der Luft- und Raumfahrtindustrie sowie damit
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zusammenhängende Dienstleistungen wie Versicherungen, Inspektionen,
Vermittlungsdienste und Finanzhilfen. Die Finanzsanktionen wurden ebenfalls
ausgeweitet; so beschloss die Regierung das Verbot von Transaktionen mit der
russischen Zentralbank und den Ausschluss Russlands aus dem
Kommunikationsnetzwerk SWIFT. Erneut wurde der Bundesrat nicht müde zu betonen,
dass die Umsetzung der Sanktionen nicht gegen die Schweizer Neutralität verstosse und
dass damit keine humanitären Aktivitäten behindert würden. 

Eine Woche später entschied der Bundesrat, Überfluggesuche der beiden
Konfliktparteien und anderer Staaten, die diese mit Kriegsmaterial unterstützen
wollten, nicht zu genehmigen. Der Schweizer Luftraum blieb somit in der Folge für
sämtliche Flüge, die im Zusammenhang mit dem bewaffneten Konflikt standen,
verboten, ausgenommen davon waren weiterhin Überflüge aus humanitären oder
medizinischen Zwecken. Die SVP reagierte auf diesen Ausbau der Sanktionen, indem
Roger Köppel (svp, ZH) im Nationalrat anlässlich der Diskussion über den Schweizer Sitz
im UNO-Sicherheitsrat nicht nur auf dessen Ablehnung pochte, sondern auch eine
Beendigung der Sanktionen gegen Russland forderte. 

Am 16. März übernahm die Schweiz auch die Sanktionen, welche die EU gegen Belarus
wegen dessen Mitverantwortung an den russischen Völkerrechtsverletzungen in der
Ukraine erhoben hatte. Auch in diesem Fall handelte es sich um Güter- und
Finanzsanktionen, die inhaltlich sehr stark an die Sanktionen gegen Russland angelehnt
waren. Abweichend davon wurden jedoch auch Einfuhrverbote geschaffen, die unter
anderem den Import von Holz- und Kautschukprodukten, Eisen, Stahl und Zement
untersagten. 

Die schrittweise Ausdehnung der Sanktionen gegen Russland setzte sich am 18. März
fort, als die Schweiz das vierte Sanktionspaket der EU nachvollzog. Dieses umfasste
weitergehende Massnahmen im Güterbereich, Einschränkungen von Transaktionen mit
gewissen russischen Staatsunternehmen, ein Verbot von Ratingdiensten für russische
Kunden sowie den Entzug der Meistbegünstigungsbehandlung Russlands im Rahmen der
WTO. 

Und nur sieben Tage später folgte eine weitere Ausdehnung der Sanktionen, die nun
auch die Ausfuhr von Gütern für den Energiesektor und damit verbundene
Dienstleistungen unmöglich machten. Ebenso verboten wurde die Beteiligung und
Bereitstellung von Darlehen oder anderweitigen Finanzmitteln an Energieunternehmen.
Auch neue Einfuhr- und Ausfuhrverbote gegenüber Russland fanden sich auf der Liste
der EU-Sanktionen, darunter Importe von Eisen- und Stahlerzeugnissen aus oder mit
Ursprung in Russland und Exporte von Luxusgütern und Gütern zur «maritimen
Navigation». Etwas überraschend entschied sich der Bundesrat hingegen dazu, die
anfangs März erlassenen Massnahmen der EU gegen russische Medienkanäle nicht zu
übernehmen. Sputnik und Russia Today durften somit weiterhin in der Schweiz
publizieren und ausstrahlen, obwohl der Bundesrat anerkannte, dass die Sender als
Propagandawerkzeuge zur Streuung von Desinformation genutzt würden. 
Eine Umfrage des Forschungsinstituts Gallup International, die Ende März im
Sonntagsblick veröffentlicht wurde, zeigte auf, dass ein Grossteil der Schweizer
Bevölkerung die Sanktionen für angemessen befand (50%) oder gar schärfere
Massnahmen forderte (34%). Eine Mehrheit befürchtete jedoch auch wirtschaftliche
Schäden und eine Inflation sowie Probleme bei der Energieversorgung.
Nichtsdestotrotz war die Unterstützung für das Sanktionsregime ungebrochen gross.
Derweil forderte der ukrainische Botschafter in der Schweiz, Artym Rybchenko, vom
Bundesrat mehr Initiative bei der Beschlagnahmung von Vermögenswerten russischer
Oligarchen. Obwohl Rybchenko Bundespräsident Cassis zugute hielt, schon viel für die
Ukraine getan zu haben, erwartete er mehr und schnellere Sanktionen in den Bereichen
Finanzen, Energie und Banken.

Anfang April tauchten Bilder auf, die den Verdacht auf russische Kriegsverbrechen in
der Ukraine erhärteten. Bundesrätin Karin Keller-Sutter verurteilte die Handlungen
Russlands in einem NZZ-Interview explizit als «Kriegsverbrechen» und äusserte die
Erwartung, dass die EU und damit auch die Schweiz ihre Sanktionen gegen Russland
verstärken würden. Noch im gleichen Monat kam es dann in zwei Etappen tatsächlich zu
einer weiteren Übernahme von EU-Sanktionen gegen Russland und Belarus: Das fünfte
Sanktionspaket umfasste ein Importverbot für Kohle, Holz, Zement, Meeresfrüchte und
Wodka, die für Russland wichtige Einnahmequellen darstellten, sowie ein Exportverbot
von Kerosin und weiterer Güter, die der Stärkung der industriellen Kapazitäten
Russlands dienen könnten. Auch die finanzielle Unterstützung von öffentlichen
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russischen Einrichtungen wurde untersagt. Das WBF sanktionierte des Weiteren über
200 natürliche und juristische Organisationen, darunter zwei Töchter des russischen
Präsidenten Putin. In Abweichung zur EU sah die Schweiz jedoch noch davon ab, die
Vergabe öffentlicher Aufträge an russische Staatsangehörige und in Russland ansässige
Organisationen zu verbieten. Die Umsetzung eines solchen Verbots habe Fragen
hinsichtlich der Kompetenzverteilung zwischen Bund und Kantonen und dessen
Geltungsbereich aufgeworfen. Bis Ende Juni 2022 sollten die zuständigen Stellen die
Unklarheiten jedoch klären und in einem Bericht Stellung dazu beziehen. Wie die NZZ
berichtete, wurde zunehmend die Forderung laut, dass die Schweiz «aktiv» nach den
Vermögen der von den Sanktionen betroffenen Personen suchen müsse. Während
Banken dies im Rahmen der Geldwäschereibekämpfung sowieso tun müssten, verfügten
kantonale Grundbuchämter kaum über die nötigen Ressourcen, um derartige Abklärung
vorzunehmen, erklärte die NZZ. 

Ende April sorgten zwei mit den Sanktionen zusammenhängende Enthüllungen für
medialen Wirbel. Zuerst gelangte ein vertraulicher Brief der GPDel an die Medien, in
dem diese den Bundesrat für dessen schlechte Vorbereitung auf die russische Invasion
im Februar rügte. Le Temps zitierte aus dem Brief und führte aus, dass die Kerngruppe
Sicherheit – zusammengesetzt aus der Staatssekretärin des EDA sowie den Direktoren
des NDB und des Fedpol – den Sicherheitsausschuss des Bundesrats unzureichend und
zu spät informiert habe. Viola Amherd, Karin Keller-Sutter und Ignazio Cassis, die Teil
des Ausschusses seien, hätten daher den Gesamtbundesrat nicht adäquat über die Lage
in der Ukraine aufklären können. 
Kurz darauf machte CH Media öffentlich, dass das Seco Deutschland daran gehindert
habe, Panzermunition aus der Schweiz in die Ukraine zu exportieren. Das Seco
erklärte, dass das Schweizer Gesetz den Export von Kriegsmaterial verbiete, wenn das
Empfängerland in einen internen oder internationalen bewaffneten Konflikt verwickelt
sei. Während dieser Entscheid von einer Mehrheit der Schweizer Parteien gutgeheissen
wurde, äusserte sich Mitte-Präsident Gerhard Pfister gegenteilig. Er argumentierte,
dass der Bundesrat seine notrechtlichen Kompetenzen ausnutzen könnte, um im
Rahmen des Embargogesetzes derartige Lieferungen an die Ukraine zu erlauben,
solange dabei die Interessen der Schweiz gewahrt würden. Das Seco schob dieser
Forderung aber in seiner Stellungnahme einen Riegel vor und argumentierte, die von
Pfister angesprochene Klausel in der Bundesverfassung käme nur zum Tragen, wenn
eine klare gesetzliche Regelung fehle oder die Anwendung ebenjener Klausel im Gesetz
explizit vorgesehen werde. Im Gegensatz zum Embargogesetz – wo der Bundesrat
durchaus Spielraum beim Erlass von Sanktionen hat – sei das beim Kriegsmaterialgesetz
aber nicht der Fall, so das Seco. 3

Ende Mai 2022 traf sich eine Delegation des Bundesrates zum bereits zweiten Mal nach
dem Treffen im März mit allen im Parlament vertretenen Parteien im Hotel Bellevue in
Bern zu einem Gespräch über den Krieg in der Ukraine und dessen Folgen für die
Schweiz. Der Bundesrat erläuterte den Parlamentarierinnen und Parlamentariern, dass
sich die Schweizer Antwort auf den russischen Angriffskrieg auf vier Pfeiler stütze,
namentlich Recht, Solidarität, Sicherheit und Gute Dienste. Diskutiert wurde nicht nur
die anstehende Ukraine Recovery Conference in Lugano, sondern auch die Schweizer
Auslegung der Neutralität und der Neutralitätsbericht, den der Bundesrat angekündigt
hatte. Die bundesrätliche Delegation legte die sicherheitspolitischen Folgen des Krieges
dar, wobei auch der Zusatzbericht des VBS zum Sicherheitspolitischen Bericht 2021
angesprochen wurde. Dieser befasse sich mit der Möglichkeit einer verstärkten
internationalen Kooperation in der Sicherheitspolitik, verriet der Bundesrat. Auch zur
Beschaffung der F-35A-Jets, zur Migrationspolitik angesichts der ukrainischen
Schutzsuchenden und der Energie- und Wirtschaftspolitik stand die Regierung den
Parteien Rede und Antwort.

Anfang Juni beurteilte der Bundesrat mehrere umstrittene Kriegsmaterial-Geschäfte.
Unter anderem lagen der Schweiz Anfragen von Deutschland (Munition und
Radschützenpanzer) und Dänemark (Radschützenpanzer) zur Weitergabe von
Kriegsmaterial an die Ukraine vor. Die Regierung lehnte beide Gesuche aufgrund der
geltenden Ausfuhrkriterien gemäss Kriegsmaterialgesetz und des
neutralitätsrechtlichen Gleichbehandlungsgebots ab. Der Bundesrat stellte jedoch klar,
dass Kriegsmaterial-Zulieferungen an europäische Rüstungsunternehmen weiterhin
möglich seien, auch wenn die Gefahr bestehe, dass einige der gelieferten Komponenten
in Kriegsmaterial verbaut in die Ukraine gelangen könnten. Das Kriegsmaterialgesetz
sehe vor, dass sich Schweizer Unternehmen an den internationalen
Wertschöpfungsketten beteiligen können, jedoch dürfe gemäss bundesrätlicher Praxis
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der Anteil der Schweizer Einzelteile am Endprodukt eine gewisse Warenwertschwelle
nicht überschreiten. Da zwei weitere Gesuche aus Deutschland
(Panzerfaustkomponenten) und Italien (Flugabwehrkomponenten) diese Vorgaben
einhielten, wurden sie vom Bundesrat bewilligt. 

Eine Woche später beschloss die Landesregierung die Übernahme eines weiteren EU-
Sanktionspakets gegen Russland (sechstes Sanktionspaket), das ein Embargo auf Rohöl
und gewisse Erdölerzeugnisse aus Russland umfasste. Nebst dem Kauf wurden auch die
Einfuhr, Durchfuhr und der Transport in und durch die Schweiz untersagt. Auch die
Erbringung entsprechender Dienstleistungen, darunter Versicherungs- und
Rückversicherungsdienstleistungen für den Erdöltransport, waren damit nicht mehr
erlaubt. Im Finanzbereich wurden diverse Dienstleistungen für die russische Regierung
oder für in Russland niedergelassene juristische Personen und Organisationen
verboten. Auch ein Werbeverbot, das Medien wie Russie Today oder Sputnik betraf, war
im Sanktionsbündel enthalten. Das WBF habe die notwendigen Massnahmen getroffen,
um die EU-Sanktionen in Schweizer Recht zu überführen, so die Regierung in ihrer
Medienmitteilung. Das WBF habe zudem weitere russische und belarussische Personen
und Organisationen auf die Sanktionsliste gesetzt und den Ausschluss von vier
russischen und belarussischen Banken aus dem Nachrichtensystem SWIFT bewilligt.
Auch die Liste der mit einem Ausfuhrverbot belegten Militär- und Technologiegüter
wurde ergänzt. 

Über einen Monat später, Anfang August, sah sich die Landesregierung angesichts der
«anhaltenden russischen Militäraggression» gezwungen, weitere EU-Sanktionen gegen
Russland («Paket zur Aufrechterhaltung und Anpassung») zu verabschieden, deren
Umsetzung sie zeitlich oder materiell für dringlich befunden hatte. Es handelte sich
hierbei primär um das Verbot, Gold und Golderzeugnisse aus Russland zu kaufen,
einzuführen oder zu transportieren, wobei auch Dienstleistungen im Kontext dieser
Güter verboten wurden. Um zur Bekämpfung der weltweiten Ernährungs- und
Energiekrisen beizutragen, führte der Bundesrat einige Ausnahmebestimmungen ein,
unter anderem richteten sich die Verbote nicht gegen Transaktionen im Zusammenhang
mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen und der Lieferung von Öl in Drittländer. Ende
August übernahm die Schweiz dann auch die technischen Massnahmen des gleichen
Sanktionspakets, unter anderem das Verbot, Einlagen entgegenzunehmen, oder Verbote
im Zusammenhang mit Ratingdiensten. Auch die Vergabe von öffentlichen Aufträgen an
russische Staatsangehörige und in Russland niedergelassene Organisationen wurden
übernommen, nachdem der Bundesrat zuvor behördliche Abklärungen zu dieser Frage
in Auftrag gegeben hatte. 

Da die EU ihr Visumserleichterungsabkommen mit Russland Anfang September
vollständig suspendierte, tat ihr dies die Schweiz wenige Wochen später gleich. Damit
setzte sie das seit 2009 bestehende Abkommen vorübergehend ausser Kraft, russische
Staatsangehörige konnten jedoch weiterhin über das ordentliche Visaverfahren ein
Visum beantragen. Bereits im Frühling 2022 hatte die Schweiz Visaerleichterungen für
gewisse Personengruppen, unter anderem russische Diplomatinnen und Diplomaten,
aufgehoben. 

Ende September verkündete der russische Präsident Wladimir Putin die Annexion der
von Russland teilweise besetzten Gebiete der Ukraine. Der Bundesrat verurteilte
diesen Schritt als «schwerwiegende Verletzung des Völkerrechts» und anerkannte
diese Aneignung nicht. Er rief Russland dazu auf, das humanitäre Völkerrecht und die
Menschenrechte einzuhalten und einen raschen und ungehinderten Zugang für
humanitäre Hilfe auf dem gesamten ukrainischen und dem von Russland besetzten
Territorium zu gewährleisten, da der bevorstehende Winter humanitäre Hilfe für die
Bevölkerung notwendig mache. In Zusammenhang mit der russischen Annexion hiess
das WBF Mitte Oktober die Sanktionierung von 30 weiteren russischen Personen und
Organisationen gut. Betroffen waren vor allem Personen, die in die von Russland
organisierten Referenden in ukrainischen Regionen involviert waren. Damit stimmte die
Schweizer Sanktionsliste zu diesem Zeitpunkt mit derjenigen der EU überein. 

Obwohl die EU ihr achtes Sanktionspaket bereits Anfang Oktober 2022 verabschiedet
hatte, zog die Schweiz erst Ende November des gleichen Jahres vollständig nach. Mit
diesem Paket schuf die Schweiz eine Rechtsgrundlage für die Einführung von
Preisobergrenzen für russisches Rohöl und Erdölprodukte sowie für Einschränkungen
für weitere Eisen- und Stahlprodukte, Luft- und Raumfahrtgüter und weitere
wirtschaftlich bedeutende Güter. Zudem wurde die Erbringung von Dienstleistungen in
den Bereichen IT, Architektur, Rechtsberatung, Ingenieurwesen an die russische
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Regierung oder an russische Unternehmen verboten. Nebst den Massnahmen des
achten Sanktionspakets erliess der Bundesrat ein Rüstungsgüterembargo gegen
Russland, welches aufgrund der Schweizer Neutralität in Teilen auch auf die Ukraine
anwendbar war. 

Kurz vor Jahresende kündigte der Bundesrat Mitte Dezember erneut die Übernahme
eines Sanktionspakets der EU an, wobei dieses vor allem Anpassungen in Bezug auf die
Preisobergrenze für Rohöl und Erdölerzeugnisse mit sich brachte – die
entsprechenden Bestimmungen stimmten nun mit derjenigen der EU überein. Eine
Woche zuvor hatte das WBF bereits die rechtlichen Grundlagen für die Umsetzung ins
Schweizer Recht geschaffen und weitere Personen den Schweizer Finanzsanktionen
unterstellt. 4

Auch im Jahr 2023 führte der Bundesrat seine Sanktionspolitik gegen Russland
aufgrund des anhaltenden Aggressionskriegs gegen die Ukraine fort. Im Januar gab der
Bundesrat bekannt, neue Reisedokumente aus den von Russland besetzten Gebieten
der Ukraine und den abtrünnigen Regionen Georgiens fortan nicht mehr zur
Visumserteilung und zum Überschreiten der Schengen-Aussengrenzen zu akzeptieren.
Damit übernahm die Schweiz eine für sie verpflichtende Weiterentwicklung des
Schengen-Besitzstandes, da die EU die Einbürgerungspraxis Russlands in diesen
Regionen für völkerrechtswidrig hielt. 

Ende Januar folgte die Übernahme des neunten EU-Sanktionspakets, welches
verschiedene Dienstleistungsverbote gegenüber russischen Unternehmen und der
russischen Regierung sowie Kontrollen und Beschränkungen für die Ausfuhr einer Reihe
von Dual-Use-Gütern, die sowohl für zivile als auch für militärische Zwecke verwendet
werden können, beinhaltete. Gewisse bestehende Sanktionen wurden angepasst, unter
anderem schuf man beim Rüstungsembargo eine Ausnahmeklausel für den Export von
Minenräumungsgeräten an die Ukraine. 

Am 22. Februar, ein Jahr nach Ausbruch des Kriegs in der Ukraine, hielt der Bundesrat
sein bisheriges Engagement in einer Art Jahresrückblick fest. Nebst den umfangreichen
humanitären Hilfeleistungen fasste die Landesregierung auch den Stand der
übernommenen Sanktionspakete zusammen. Gemäss Medienmitteilung hatte die
Schweiz seit Kriegsbeginn gezielte Massnahmen gegen mehr als 1'300 Personen und 170
Einrichtungen ergriffen, darunter Sperrungen von Vermögenswerten, diverse
Finanzmassnahmen, Handelsverbote für bestimmte Güter, Einreiseverbote und das
Verbot, gewisse Dienstleistungen für die russische Regierung oder russische
Unternehmen zu erbringen. Der Bundesrat verwies auch auf die
Wiederaufbaubemühungen, an denen sich die Schweiz beispielsweise durch die
Ukraine Recovery Conference im Juli 2022 in Lugano beteiligte.

Anfang März teilte der Bundesrat mit, dass er weiterhin an seiner Position in Bezug auf
die Wiederausfuhr von Kriegsmaterial durch Drittstaaten festhalte. Somit beharrte er
weiterhin auf die Ablehnung derartiger Gesuche aus dem Ausland, wie zuletzt aus
Deutschland, Dänemark und Spanien. Er begründete seine Ablehnung nicht nur mit dem
Kriegsmaterialgesetz, sondern auch mit der Neutralität, der Tradition der humanitären
Hilfe, den Verpflichtungen gegenüber dem Völkerrecht sowie den Genfer Konventionen
und der Rolle der Schweiz als Friedensvermittlerin. Die Regierung ergänzte jedoch, dass
sie die Diskussionen im Parlament verfolgen werde und sich im Rahmen von
Stellungnahmen zu den hängigen parlamentarischen Initiativen erneut äussern werde. 

Wenige Wochen später folgte das zehnte EU-Sanktionspaket, das Ende März auch in
der Schweiz in Kraft trat. Auch in diesem Massnahmenpaket fanden sich
Dienstleistungsverbote, neue Meldepflichten im Finanzbereich und weitere
Verschärfungen im Güterbereich für Dual-Use-Produkte. Der Bundesrat beschloss aber
auch Ausnahmen im Zusammenhang mit der Erbringung von Dienstleistungen an
russische Organisationen im Rahmen der humanitären Hilfe. Zudem führte er die
Möglichkeit ein, sanktionierten natürlichen Personen, Unternehmen oder
Organisationen Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen bereitzustellen, wenn es die
Wahrung der schweizerischen Interessen erforderte. 

Zur Jahresmitte im Juni 2023 nahm die EU die Schweiz in die Liste der Partnerländer
im Zusammenhang mit den Sanktionen gegenüber Russland auf. Um als Partnerland zu
gelten, muss ein Staat eine Reihe von Ausfuhrkontrollmassnahmen anwenden, die
gleichwertig zu jenen der EU sind. Der Entscheid hatte keine juristische Wirkung, hob
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jedoch die enge Zusammenarbeit mit der EU hervor. Konkrete Auswirkungen hatten
hingegen die gezielten Sanktionen des Bundesrats gegen Russland vom 28. Juni nach
mehrfachen «Destabilisierungsversuchen in Moldau», wie es der Bundesrat ausdrückte.
Die Schweiz schloss sich erst auf Bitten von Moldau den diesbezüglichen EU-
Massnahmen an, die unter anderem Finanzsanktionen und Reisebeschränkungen gegen
fünf Personen beinhalteten. Damit solle auf die zunehmende Untergrabung der
Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Stabilität und Sicherheit in Moldau reagiert und die
amtierende Regierung gestärkt werden, gab der Bundesrat bekannt. Gleichentags
weitete das WBF die Finanz- und Reisesanktionen der Schweiz auf weitere Personen
und Organisationen aus, die unter anderem die illegale Deportation von ukrainischen
Kindern nach Russland unterstützt hätten, aber auch auf russische Streitkräfte,
Medienvertretende und Mitglieder der Söldnergruppe «Wagner». Damit glich die
Schweiz ihre Sanktionsliste wieder an diejenige der EU an. Ebenfalls am 28. Juni lehnte
die Schweizer Regierung ein Gesuch der Ruag AG für den Handel mit 96 Leopard-
Kampfpanzern ab, die in der Ukraine zum Einsatz kommen sollten. Die Panzer, welche in
Italien gelagert wurden, sollten in Deutschland repariert und anschliessend in die
Ukraine exportiert werden. Der Bundesrat argumentierte, dass dies aufgrund der
geltenden Rechtslage nicht möglich sei, da dadurch nicht nur das Kriegsmaterialgesetz
verletzt würde, sondern auch die Neutralitätspolitik der Schweiz angepasst werden
müsste. 

Mitte August 2023 beschloss der Bundesrat zur Übernahme des elften EU-
Sanktionspakets weitere Sanktionsmassnahmen gegen Russland. Auch dieser Beschluss
betraf ein Exportverbot von Dual-Use-Gütern und Gütern zur militärischen und
technologischen Stärkung Russlands für 87 zusätzliche Unternehmen. Auch der Verkauf
von Rechten des geistigen Eigentums oder von Geschäftsgeheimnissen nach Russland
wurde verboten, um zu verhindern, dass Russland nicht-lieferbare Güter selbst
produzieren kann. Im Finanzbereich wurden bestehende Verbote erweitert, ausserdem
übernahm die Schweiz die von der EU geschaffenen Möglichkeiten, Ausnahmen im
humanitären Bereich und zum Zweck des Abzugs von schweizerischen Investitionen aus
Russland zu gewähren. Der Bundesrat kündigte zudem an, eine neue Rechtsgrundlage
für ein Instrument zur Verhinderung von Sanktionsumgehungen zu prüfen, welche die
EU bereits geschaffen habe. Damit könnten auch Exporte von Dual-Use-Gütern und
Gütern zur militärischen und technologischen Stärkung in Drittländer verboten werden.
Die im Januar 2023 eingeführten Einschränkungen für russische Reisedokumente
wurden zudem präzisiert. So definierte der Bundesrat verschiedene Ausstellungsdaten,
ab denen die Schweiz die Pässe, Aufenthaltsgenehmigungen, Rückkehrbescheinigungen
und Ausweise für Seeleute aus den unterschiedlichen besetzten ukrainischen Gebieten
nicht mehr akzeptierte.

Ende August richteten sich die von der EU übernommenen Sanktionen für einmal nicht
gegen Russland, sondern gegen Belarus. Nachdem bereits am 15. August mehr als 40
belarussische Personen und Organisationen auf die Sanktionsliste aufgenommen
worden waren, wurden am 30. August 38 weitere Personen und 3 Organisationen
ergänzt. Ausserdem führte das WBF ein Exportverbot für Güter und Technologien zur
Verwendung in der Luft- oder Raumfahrtindustrie ein. Die bereits existierenden
Ausfuhrverbote für Güter zur militärischen oder technologischen Stärkung sowie von
Dual-Use-Gütern wurden zudem erweitert. 5

Beziehungen zu internationalen Organisationen

Lors de la session parlementaire d'été 2018, le Conseil national et le Conseil des Etats
ont tous deux pris acte du rapport 2017 de la délégation parlementaire auprès du
Conseil de l'Europe. Que ce soit dans la chambre du peuple ou dans celle des cantons,
les rapporteurs ont tenu à revenir sur la détermination de l'Assemblée parlementaire
du Conseil de l'Europe (APCE) à «lutter contre la corruption et contre les diverses
tentatives d'influence». Le cas de la Russie, dont l'appartenance au Conseil de l'Europe
est progressivement remise en question, a également été mis en évidence. En effet,
alors que la représentation russe s'était déjà retirée de l'APCE – le droit de vote de la
délégation russe ayant été suspendu à la suite de l'invasion de la Crimée –, la Russie a
désormais décidé d'interrompre le paiement de ses cotisations au Conseil de l'Europe,
accentuant un peu plus les difficultés financières de l'organisation internationale.
Même si l'information ne figure pas telle quelle dans le rapport, il semble également
important de relever que la conseillère aux Etats Liliane Maury Pasquier (ps, GE) a été
élue, en juin 2018, à la présidence de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe.
La socialiste genevoise souhaite axer son mandat autour de deux priorités, l'égalité
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hommes-femmes, ainsi que le regain de sérénité et de crédibilité pour le Conseil de
l'Europe, dont la réputation a récemment été ternie par les scandales à répétition. Dans
les colonnes de la Tribune de Genève, Liliane Maury Pasquier déclare également vouloir
user de son influence et de sa visibilité afin de «faire rayonner le Conseil de l’Europe en
Suisse» et combattre l'initiative de l'UDC pour l'autodétermination – qui, de manière
détournée, s'attaque à la CEDH, instrument fondamental du Conseil de l'Europe. 6

Zwischenstaatliche Beziehungen

Vom 4. bis 8. Juli 2021 reiste Bundesrat Cassis zu einem offiziellen Besuch ins
Baltikum. Anlass dafür war das Doppeljubiläum der Schweiz und der drei baltischen
Staaten. Einerseits anerkannte die Schweiz 1921 die Unabhängigkeit von Estland,
Lettland und Litauen. Andererseits nahm sie 1991 nach dem Zerfall der Sowjetunion
wieder bilaterale Beziehungen mit allen drei Staaten auf. Laut Medienmitteilung wollte
Bundesrat Cassis aufzeigen, dass die Schweiz auch ohne institutionelles
Rahmenabkommen ein verlässlicher Partner der EU bleibe. 
Die Reise begann in Riga mit einem Treffen zwischen Cassis und dem lettischen
Präsidenten Egils Levits, bei dem vor allem die Europapolitik thematisiert wurde. Die
Gespräche kreisten um einen Ausbau des schweizerisch-lettischen Warenaustauschs
und den blockierten zweiten Schweizer Beitrag an ausgewählte EU-Mitgliedstaaten, zu
dessen Empfängern auch Lettland gehört. In Tallinn tauschte sich Cassis in
Zusammenhang mit der Schweizer Digitalaussenpolitik mit der estnischen Delegation
über die Herausforderungen der Digitalisierung aus. Den Abschluss der Reise bildete
die Ukraine-Reformkonferenz 2021 in Vilnius. Durch die Teilnahme an der diesjährigen
Konferenz und den Austausch mit dem litauischen Aussenminister Landsbergis habe
sich Cassis einen Überblick über die komplexe Thematik verschafft und wichtige
Kontakte für die nächste Konferenz 2022 in Lugano geknüpft, so die Medienmitteilung
des EDA. Die Ukraine-Reformkonferenz wird seit 2017 jährlich in einem Gaststaat mit
dem Ziel durchgeführt, den Reformprozess in der Ukraine zu fördern und
Handlungsempfehlungen abzugeben. Im Rahmen der Konferenz stellte der Schweizer
Aussenminister dem ukrainischen Staatspräsidenten Zelenskyy, Premierminister
Shmyhal und Aussenminister Kuleba auch das Konzept der Konferenz in der Schweiz
vor. 7
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Gute Dienste

Suite aux pressions de l’UE de boycotter l’Euro en Ukraine à cause de la détention dans
de mauvaises conditions de l’ancienne présidente malade Ioulia Timochenko, la Suisse a
offert ses services de bons offices, notamment en proposant de soigner l’ancienne
présidente ukrainienne en Suisse. 8
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La Suisse s'est par le passé illustrée à de nombreuses reprises par la qualité de ses bons
offices, que ce soit dans le contexte de la crise ukrainienne – lorsque Didier Burkhalter,
alors président de la Confédération, était également à la tête de l'OSCE – ou dans
certaines régions d'Afrique telles que le Tchad ou la Tanzanie. Au vu de ces résultats,
Claude Béglé (pdc, VD) a déposé, en décembre 2016, le postulat intitulé «Bons offices.
Faire un bilan des démarches de facilitation et de médiation de la Suisse au niveau
international», enjoignant le Conseil fédéral à rédiger un rapport susceptible de mettre
en lumière les activités du DFAE dans le domaine du maintien de la paix. 
Dans un premier temps combattu par le st-gallois Roland Rino Büchel (udc, SG), le
postulat du conseiller national Béglé a finalement été accepté par la chambre du peuple
(108 voix pour, 70 contre et 5 abstentions) lors de la session parlementaire d'été 2017. 9
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Im Rahmen der Vorbereitung für die Ukraine Reform Conference in Lugano, die auf
Anfang Juli 2022 geplant war, tat sich einiges im EDA. Weil ein physisches Treffen der
wichtigsten Vertreter, das im Januar 2022 am Rande des WEF vorgesehen gewesen
wäre, aufgrund dessen Verschiebung nicht stattfinden konnte, wurde noch im Januar
ersatzweise ein Online-Anlass organisiert, an dem nebst Bundespräsident Ignazio Cassis
auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskyy teilnahm. Zelenskyy äusserte seine
Erwartungen an die Konferenz. Es solle sich um eine Diskussionsplattform handeln, mit
deren Hilfe darüber nachgedacht werden solle, wie die Resilienz der Ukraine gestärkt
und ihre Transformation beschleunigt werden könnte. Im Zentrum des Anlasses sollten
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insbesondere die allgemeinen Wirtschaftsbeziehungen der Ukraine, die
wirtschaftspolitischen Reformen und das rechtsstaatliche Investitionsumfeld stehen. 

Angesichts des mittlerweile gestarteten russischen Aggressionskriegs in der Ukraine
wurde die Konferenz im Mai 2022 umbenannt und sollte fortan unter dem Namen
«Ukraine Recovery Conference» mit dem Ziel des Wiederaufbaus der Ukraine
durchgeführt werden. Anlässlich des verschobenen WEF-Jahrestreffens in Davos Ende
Mai 2022 informierten Bundespräsident Cassis, der ukrainische Premierminister Denys
Shmyhal und Aussenminister Dmytro Kuleba über den geplanten Ablauf der Konferenz.
Rund vierzig Staaten und 20 internationale Organisationen – darunter die OECD und die
EBWE – seien bereits an die Konferenz eingeladen worden. Diese werde einen
konkreten Wiederaufbau- und Entwicklungsplan zum Ziel haben und Diskussionen über
Prioritäten, Methoden und Prinzipien des Wiederaufbaus und dessen Gestaltung in den
Bereichen Wirtschaft, Infrastruktur, Umwelt und Soziales umfassen. Das EDA teilte mit,
dass Reformen besprochen werden sollten, die den Wiederaufbau begleiten werden
und «in der jetzigen Situation implementiert werden können». 

Im Juni 2022 beschloss der Bundesrat aufgrund der anhaltenden internationalen
Spannungen umfangreiche Sicherheitsmassnahmen während der Durchführung der
Konferenz in Lugano. Da die Veranstaltung als «ausserordentliches Ereignis»
klassifiziert wurde, beteiligte sich der Bund zu 80 Prozent an den anfallenden
Sicherheitskosten, wobei er zudem den Einsatz von bis zu 1'600 Armeeangehörigen zur
Unterstützung der Tessiner Kantonspolizei beschloss. Die Armee sollte auch den
Luftraum in der Region Lugano überwachen und dessen Nutzung temporär
einschränken.
Einige Tage darauf äusserten sich verschiedene Schweizer Politiker in der Zeitung
«Blick» sehr kritisch über die anstehende Konferenz. SVP-Präsident Marco Chiesa (svp,
TI) sah in der Veranstaltung keinen Sinn, da es sich weder um eine Reformkonferenz,
noch einen Friedensgipfel handle. Für Letzteres hätte es die Einladung beider
Kriegsparteien bedurft, zudem sei der Krieg noch in vollem Gange und somit sei unklar
«was überhaupt aufgebaut werden muss». Auch für Mitte-Fraktionschef Philipp Bregy
(mitte, VS) waren Ziel und Zweck der Lugano-Konferenz nicht klar erkennbar, weshalb
die Mitte eine Klärung durch Aussenminister Cassis erwartete. SP-Nationalrat Eric
Nussbaumer (sp, BL) mahnte, dass die Konferenz «sorgfältig in die laufenden
internationalen Bemühungen eingebettet» werden müsse, um zur Beendigung des
Krieges beitragen zu können. 
Bundespräsident Cassis liess sich von den kritischen Stimmen nicht beirren und
betonte an einer Pressekonferenz Ende Juni, dass eine Absage der Konferenz ein
negatives Signal vonseiten der internationalen Gemeinschaft darstellen würde. Die
Schweiz, die sich mit ihrer langen Tradition der Guten Dienste für Stabilität in Europa
einsetze, könne sich nicht zurückziehen. Zumindest die Tessiner Regierung zeigte sich
stolz, einen solchen Anlass beherbergen zu dürfen. Norman Gobbi (lega, TI) sah darin
eine Chance für Lugano, sich als Stadt mit internationalem Charakter zu profilieren und
zugleich zum Frieden in Europa beizutragen. Die Aargauer Zeitung merkte an, dass die
Konferenz zeitlich optimal gelegen sei, fänden doch im Vorfeld mit dem EU-Gipfel und
der Diskussion über den Kandidatenstatus der Ukraine, dem G7-Gipfel und dem NATO-
Gipfel zahlreiche internationale Treffen statt. Dadurch müsse man in Lugano nicht
zusätzlich auch noch über anderweitige politische und sicherheitsrelevante
Kriegsthemen diskutieren, sondern könne sich auf das angekündigte Programm
fokussieren. Auch Simon Pidoux – EDA-Sonderbotschafter für die Ukraine-
Reformkonferenz – hob gegenüber Le Temps den Nutzen der Konferenz hervor. Sie
biete dem Privatsektor im In- und Ausland eine erste Gelegenheit, direkt mit der
ukrainischen Regierung in Kontakt zu treten und deren Bedürfnisse im Rahmen des
Wiederaufbaus in Erfahrung zu bringen. 

Neuerliche Kritik kam Ende Juni auf, nachdem der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz
und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zum Abschluss des G7-Gipfels
eine eigene Ukraine-Wiederaufbaukonferenz ankündigten. SVP-Nationalrat und Mitglied
der APK-NR Franz Grüter (svp, LU) meinte darin ein Zeichen der fehlenden
Wahrnehmung der Lugano-Konferenz zu erkennen. Nationalrat Fabian Molina (sp, ZH)
warf dem EDA vor, konzeptionelle Fehler gemacht zu haben, wenn sich die
europäischen Partner schon nicht auf ein koordiniertes Vorgehen einigen könnten. Das
EDA teilte hingegen mit, dass sich die internationalen Bemühungen angesichts der
Komplexität des Wiederaufbaus ergänzen würden. Der politisch-diplomatische Prozess
werde in Lugano initiiert, die Konferenz stelle also nur den Beginn des
Wiederaufbauprozesses dar. 
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Kurz vor Beginn der Konferenz unterzeichneten UVEK-Vorsteherin Simonetta
Sommaruga und der ukrainische Umweltminister Ruslan Strilets ein bilaterales
Klimaabkommen, das zusätzliche Mittel für den Klimaschutz mobilisieren soll. 

Die Konferenz wurde am 4. Juli von Bundespräsident Cassis eröffnet, der in seiner
Willkommensrede verlangte, dass sich der ursprüngliche Zweck der Konferenz
(institutionelle Reformen) und der neue Zweck (zielgerichteter Wiederaufbau) ergänzen
müssten. Obwohl Präsident Zelenskyy nur virtuell an der Konferenz teilnehmen konnte,
war die Ukraine durch Premierminister Schmyhal prominent vor Ort vertreten. Das EDA
teilte mit, dass in den folgenden beiden Tagen Gespräche über den Wiederaufbau- und
Entwicklungsplan der Ukraine, die Beiträge der internationalen Partner, die Prinzipien
des Wiederaufbaus aber auch separate Arbeitsgespräche in den Bereichen Wirtschaft,
Soziales, Digitalisierung, Infrastruktur und Umweltschutz stattfinden würden. Die
Konferenz wurde mit der Veröffentlichung der sogenannten «Lugano-Deklaration», die
die wichtigsten Ergebnisse der Konferenz vorstellt, abgeschlossen. Das Dokument und
die darin formulierten «Lugano-Prinzipien» diene als gemeinsamer Richtwert für die
Zukunft und solle den weiteren Wiederaufbauprozess prägen, erklärte Cassis. Die
Schlusserklärung verurteilte die russische Aggression, forderte den Rückzug aller
russischen Truppen und verpflichtete die in Lugano anwesenden Staaten, die Ukraine
kurz- und langfristig beim Wiederaufbau zu unterstützen.
Cassis stellte die sieben Kernprinzipien in seiner Abschlussrede vor: Partnerschaft: der
Wiederaufbauprozess wird von der Ukraine gesteuert und mit internationalen Partnern
vorangetrieben; Fokus auf Reformen: Wiederaufbau und der Ausbau von Reformen
bedingen sich gegenseitig; Transparenz und Rechenschaftspflicht, eine unabhängige
Justiz und die Bekämpfung von Korruption; Demokratische Partizipation unter Einbezug
lokaler Gemeinschaften; Multi-Stakeholder Engagement: nationale und internationale
Akteure werden miteinbezogen; Gleichheit, kein Ausschluss von Minderheiten;
Nachhaltigkeit gemäss der Agenda 2030 und dem Abkommen von Paris, der
Wiederaufbau und die Reformen beschränken sich nicht nur auf Infrastruktur und
Institutionen sondern umfassen auch soziale, wirtschaftliche und ökologische Aspekte. 

Die britische Aussenministerin Elizabeth Truss hatte schon zu Beginn der Konferenz
angekündigt, dass 2023 eine weitere Konferenz durch das Vereinigte Königreich
organisiert werde, Deutschland hatte verlauten lassen selbiges im Jahr 2024 zu tun und
EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hatte die Initiative für eine Wiederaufbau-
Plattform vorgestellt, deren Grundstein die Lugano-Prinzipien darstellten. 
Das EDA teilte im Anschluss an die Konferenz überdies mit, dass das SECO in Lugano
zwei Abkommen mit der Weltbank und der EBWE abgeschlossen habe, die Beiträge von
jeweils CHF 10 Mio. für deren Ukraine-Programme vorsähen. Dadurch sollten die
nichtmilitärischen Kernfunktionen der Ukraine aufrechterhalten, das wirtschaftliche
Reformprogramm an das Wiederaufbauprogramm angepasst und die
Wettbewerbsfähigkeit ukrainischer KMUs erhalten werden. Zudem beschlossen das
SECO und die DEZA, die Beiträge an die Ukraine bis Ende 2023 auf über CHF 100 Mio. zu
verdoppeln und Bundespräsident Cassis kündigte an, CHF 15 Mio. für die digitale
Transformation in der Ukraine zu sprechen. 10

Im Januar 2023 kündigte der Bundesrat an, dass die Ukraine Recovery Conference für
den politischen Wiederaufbauprozess in der Ukraine, deren erste Ausgabe im Juli 2022
in der Schweiz stattgefunden hatte, 2023 in London weitergeführt werde. Am WEF
2023 übergab Aussenminister Cassis dem britischen Minister für Wirtschaft, Energie
und Industriestrategie, Grant Shapps, daher offiziell die Federführung für die
Vorbereitung der nächsten Konferenz. Cassis rief anlässlich der Übergabe die
beschlossenen «Prinzipien von Lugano» in Erinnerung und bezeichnete diese als
Kompass für die dunklen Zeiten des Krieges. Im Juni des gleichen Jahres gab der
Gesamtbundesrat dann bekannt, dass Ignazio Cassis in London an einem Panel zur
humanitären Minenräumung teilnehmen werde und aufgrund seiner Rolle als
Mitorganisator 2022 auch eine Rede an der Schlussveranstaltung halten werde. Die
Schweiz habe den Wiederaufbauprozess der Ukraine vor und seit der Konferenz in
Lugano eng begleitet, unter anderem habe Bundesrat Cassis an zwei weiteren
Konferenzen zu dieser Thematik in Berlin und Paris teilgenommen und die Organisation
einer weiteren Konferenz zur Dezentralisierung und Stärkung der lokalen Verwaltung im
Rahmen des Wiederaufbau- und Reformprozesses in der Ukraine unterstützt,
erläuterte das EDA in einer Medienmitteilung.
In seiner Rede an der Konferenz in London warb Bundesrat Cassis unter anderem dafür,
den politischen Wiederaufbauprozess des Landes gemeinsam fortzusetzen, wobei die
Prinzipien von 2022 als Grundlage dienen sollten. Er kündigte an, dass die Schweiz im
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Rahmen der IZA-Strategie 2025–2028 Mittel in der Höhe von rund CHF 1.5 Mrd.
zugunsten der Ukraine reservieren werde, zuzüglich zu den für die Jahre 2023–2024
vorgesehenen CHF 300 Mio. Dieses Vorgehen kritisierte in der Folge aber
beispielsweise die Aargauer Zeitung, da so «sämtliche Gelder, die aufgrund der
Teuerung in die IZA-Kasse fliessen», für die Ukraine reserviert und zudem Mittel von
anderen IZA-Projekten umgeleitet würden. Damit nehme man anderen Krisenregionen
im Süden Gelder weg, monierte die Zeitung. 
Zum Abschluss der Geberkonferenz unterzeichnete die Schweiz zusammen mit
weiteren Staaten eine Absichtserklärung zur Absicherung privater Investitionen in der
Ukraine gegen Kriegsrisiken. Ziel der Erklärung sei es, Private zu Investitionen in der
Ukraine zu ermutigen und die damit zusammenhängenden Risiken zumindest teilweise
auf die unterzeichnenden Staaten und die Europäische Bank für Wiederaufbau und
Entwicklung zu übertragen. Die Weltbank schätzte die seit Februar 2022 entstandenen
Schäden auf über CHF 400 Mrd. und betonte, dass auch der Privatsektor einen Teil zu
deren Behebung beitragen müsse. 11

Nach den anfänglichen humanitären Hilfeleistungen im ersten Halbjahr 2022 setzte die
Schweiz ihr Engagement mit weiteren Hilfszahlungen und Hilfsgüterlieferungen an die
Ukraine in der zweiten Hälfte 2022 und darüber hinaus fort. 

Im August 2022 gab der Bundesrat bekannt, dass das EDA Konvois mit rund 100 Tonnen
sanitärem und medizinischem Material organisiert habe. Damit habe das
Aussendepartement seit März 2022 gemeinsam mit dem VBS mehr als 5'300 Tonnen
Hilfsgüter in die Ukraine und deren Nachbarländer geliefert. 
Eine weitere Lieferung kündigte die Schweizer Regierung zwei Monate später, Anfang
Oktober, an. Auf Ersuchen der ukrainischen Behörden werde die Schweiz Material zur
Brandbekämpfung, zur Aufbereitung von verunreinigtem Wasser und zur Beseitigung
von Schutt und Trümmern liefern. Die Hilfsgüter werden vom VBS und der Stadt Basel
gespendet, den Transport finanziere die DEZA. Die Maschinen und die weitere
Ausrüstung werden den ukrainischen Behörden übergeben, die nach einer Schulung
durch Spezialisten des Schweizerischen Korps für humanitäre Hilfe den
Weitertransport übernehmen. Laut SECO ist der Transport mit den Massnahmen der
Verordnung über Massnahmen im Zusammenhang mit der Situation in der Ukraine von
März 2022 vereinbar.

Ende des gleichen Monats nahm Bundespräsident Cassis auf Einladung des deutschen
Bundeskanzlers Olaf Scholz und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen in Berlin an
der «Internationalen Expertenkonferenz zum Wiederaufbau der Ukraine» teil. Den
Rahmen für die Gespräche über den nachhaltigen und inklusiven Wiederaufbau des
Landes bildete die «Lugano-Deklaration», die 2022 im Zuge der Ukraine Recovery
Conference in Lugano erarbeitet worden war. Aussenminister Cassis unterstrich, dass
sich die Schweiz unter strikter Einhaltung ihrer Neutralität entschieden engagiere und
erwähnte in diesem Kontext auch die Gespräche, welche er mit dem ukrainischen
Präsidenten Selenskyj, Premierminister Schmyhal und Aussenminister Kuleba geführt
habe. Er erklärte, dass sich die humanitäre Hilfe der Schweiz nach den Bedürfnissen
der ukrainischen Bevölkerung richte, insbesondere im Hinblick auf den anstehenden
Winter. 

Wenige Tage später beschloss der Bundesrat einen Aktionsplan für die Winterhilfe der
Schweiz in der Ukraine. Für die Finanzierung von Projekten zur Instandstellung der
Energie-Infrastruktur gab der Bundesrat zusätzlich zum bereits bestehenden
humanitären Engagement rund CHF 100 Mio. frei. Der bevorstehende Wintereinbruch
drohe aufgrund der beschädigten Energie-Infrastruktur und dem fehlenden Zugang zu
Trinkwasser rund sechs Millionen weitere Menschen auf Hilfeleistungen angewiesen zu
machen. Bundespräsident Cassis habe bei den Gesprächen mit der ukrainischen
Regierung, an denen auch Vertreterinnen und Vertreter der DEZA und des SECO
anwesend waren, Abklärungen vorgenommen, wie den Menschen in der Ukraine am
besten geholfen werden könne. Der Bundesrat gab bekannt, dass er dem Parlament
einen Nachtragskredit für zusätzliche Mittel im Umfang von CHF 76 Mio. beantragen
werde. Nachdem das Parlament den Betrag in der Wintersession 2022 bewilligt hatte,
lieferte die Schweiz Ende Dezember als Teil des umfassenden Aktionsplans des
Bundesrates weitere Hilfsgüter an den ukrainischen Zivilschutz. Die DEZA und das EDA
stellten hierfür siebzig Stromgeneratoren und vierzig Heizgeräte zur Verfügung.

Im Februar 2023, ein Jahr nach Beginn der russischen Militäraggression gegen die
Ukraine, zog der Bundesrat Bilanz über sein bisheriges Engagement. Er hielt fest, dass
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die Schweiz seither über 1'000 Tonnen Hilfsgüter in die Ukraine geliefert habe und
4'765 Tonnen Nahrungsmittel in der Ukraine verkauft worden seien. Zudem hätten seit
dem 11. März 2022 über 75'000 Menschen den Schutzstatus S in der Schweiz erhalten.
Aus finanzieller Sicht habe die Schweiz bis anhin rund CHF 1.3 Mrd. für die
Hilfsmassnahmen zugunsten der Ukraine bereitgestellt, wobei CHF 1.035 Mrd. auf die
Aufnahme von Schutzsuchenden aus der Ukraine in der Schweiz entfielen. Die
Regierung zeigte sich jedoch überzeugt, dass auch weiterhin Hilfe vonnöten sein werde,
um die Situation der ukrainischen Bevölkerung zu verbessern, und beantragte dem
Parlament daher ein neues Nothilfepaket über CHF 140 Mio. für die Ukraine (CHF 114
Mio.) und Moldawien (CHF 16 Mio.). Die mit diesem Paket vorgesehene Hilfe ziele auf die
Bedürfnisse und Anfragen der beiden Staaten in Bereichen ab, in denen die Schweiz
über spezifische Expertise verfüge, beispielsweise Schutzunterkünfte, Minenräumungen
oder Reparaturen an der Infrastruktur. Die Umsetzung werde von den zuständigen
Departementen EDA und WBF übernommen, wobei diese auch CHF 48 Mio. aus den
bereits bestehenden Krediten bereitstellten. Das Parlament genehmigte im Nachtrag I
zusätzliche CHF 92 Mio. 

Im April 2023 setzte die Schweiz die humanitären Hilfslieferungen fort, indem die
Kantone Basel-Stadt und Zürich einer NGO in Kiew fünf Ambulanzfahrzeuge spendeten.
Eine weitere Lieferung sei für Sommer 2023 geplant, gab das EDA bekannt, wobei die
DEZA in beiden Fällen für den Transport besorgt sei. Das VBS werde dem ukrainischen
Rettungsdienst zudem drei Löschfahrzeuge und fünf Tonnen Löschschaum liefern und
die Einsatzkräfte vor Ort ausbilden. 
Drei Monate später, Anfang Juli 2023, stockte die Schweiz ihre Finanzierung für den
Wiederaufbau und die Einrichtung von ukrainischen Schulen um zusätzliche CHF 5.5
Mio. auf. Damit fördere man die Wiederherstellung des Bildungsbereichs und die
Rückkehr der Kinder in die Schule, ein bedeutendes Ziel des ukrainischen Ministeriums
für Bildung und Wissenschaft. Die Unterstützung im Schulbereich sei Teil des
Hilfspakets im Umfang von CHF 140 Mio., die der Bundesrat im Februar 2023 beantragt
habe, liess das EDA in seiner Medienmitteilung verlauten. 12
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